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Auflagen Die Auflage wurde in der Sitzung vom 13.12.2018 als erfüllt 

bewertet. 

Profil des Studiengangs Der von der Hochschule Niederrhein, Fachbereich 

Sozialwesen, angebotene Studiengang „Soziale Arbeit Dual“ 

ist ein Bachelorstudiengang, in dem insgesamt 180 Credit 

Points (CP) nach dem European Credit Transfer System 

(ECTS) vergeben werden. Ein CP entspricht einem Workload 

von 30 Stunden. Das Studium ist als ein acht Semester 

Regelstudienzeit umfassendes duales Studium konzipiert. Der 

gesamte Workload beträgt 5.400 Stunden. Er gliedert sich in 

1.575 Stunden Präsenzstudium und 3.825 Stunden 

Selbststudium. Die Hochschule kooperiert mit ausgewählten 

Kooperationspartnern im Bereich der Sozialen Arbeit. Durch 

eine strukturierte Theorie-Praxis-Verschränkung sind die 

Praxisanteile des Studiums im Selbststudium enthalten. Der 

Studiengang ist in 19 Module gegliedert, die alle erfolgreich 

absolviert werden müssen. Das Studium wird mit dem 

Hochschulgrad „Bachelor of Arts“ (B.A.) abgeschlossen. 

Zulassungsvoraussetzung für den Studiengang ist in der 

Regel die allgemeine Hochschulreife, die fachgebundene 

Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Zusätzlich 

müssen Studienbewerbende einen Arbeits- bzw. 

Praktikumsvertrag mit einer mit der Hochschule 

kooperierenden Praxisstelle im Bereich der Sozialen Arbeit 

vorweisen. Die Zulassung beruflich Qualifizierter ist in der 

Studien- und Prüfungsordnung § 3 Abs. 2 geregelt. Dem 

Studiengang stehen insgesamt 20 Studienplätze pro 

Studienjahr zur Verfügung. Die Zulassung erfolgt jeweils zum 



 

 

Wintersemester. Die erstmalige Immatrikulation von 

Studierenden soll zum Wintersemester 2018/2019 erfolgen. 

Zusammenfassende 

Bewertung 

Aus Sicht der Gutachtenden ist das duale 

Studiengangskonzept gut ausgearbeitet. Insbesondere die 

Struktur des Studiengangs wird von den Gutachtenden als in 

sich logisch bewertet. Auch die generalistische Ausrichtung 

des Studiengangs, die den Studierenden einen umfassenden 

Einblick in die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit ermöglicht, 

wird von den Gutachtenden begrüßt. Die Fokussierung des 

Studiengangs auf psychosoziale Aspekte sticht heraus und 

verleiht dem Studiengang ein eigenständiges Profil. Ferner 

wird die Möglichkeit der Schwerpunktlegungen auf die 

Bereiche Seniorenarbeit, Kinder- und Jugendhilfe und Arbeit 

mit Menschen mit Beeinträchtigung als profilbildend positiv 

von den Gutachtenden hervorgehoben. 

Internetseite https://web.hs-

niederrhein.de/sozialwesen/studieninteressierte/ 

Weitere Informationen Zusätzliche Angaben zu diesem Studiengang finden Sie im 

Hochschulkompass der HRK. 

 


